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Erlass Straßenbau Schleswig-Holstein Nr. 06/2025

Betreff Ausgestaltung der Übertragung von landschaftspflegerischen Maß-
nahmen für Bundesfernstraßen auf die Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben, Geschäftsbereich Bundesforst (BImA)

Anlage ARS Nr. 18/2024 vom 22.08.2024

Mit dem anliegenden Abdruck des Allgemeinen Rundschreibens Straßenbau Nr. 18/2024 
informiert das Bundesministerium für Digitales und Verkehr über die Ausgestaltung der 
Übertragung landschaftspflegerischer Maßnahmen im Zuge von Maßnahmen an Bundes-
fernstraßen auf die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), Geschäftsbereich Bun-
desforst.

Das Rundschreiben enthält ein Muster für eine Verwaltungsvereinbarung, die eine 
einheitliche und rechtssichere Beauftragung der BImA durch u.a. Straßenbaubehörden 
regelt. Ziel ist es, die Planung, Umsetzung und Pflege von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen im Bereich des Naturschutzes künftig effizienter, transparenter und 
wirtschaftlicher zu gestalten.

Neben klar definierten Verfahrensregelungen enthält die Vereinbarung Vorgaben zur 
Kostenaufteilung, zur Einbindung der BImA in Planungsprozesse sowie zur Dokumentation 
und Abrechnung von Maßnahmen. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass bei Bedarf 
weiterhin eine Vergabe an andere geeignete Träger möglich bleibt.
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Ich bitte, das Allgemeine Rundschreiben Nr. 18/2024 sowie das beiliegende Muster bei 
künftigen landschaftspflegerischen Maßnahmen im Zusammenhang mit Vorhaben an 
Bundesstraßen zu beachten, soweit diese von der Straßenbauverwaltung des Landes 
durchgeführt werden.
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